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T e i l  5

Verfahrens-, Übergangs- und Schlußbestimmungen

§67
Entscheidungen

(1) Die nachfolgend genannten Entscheidungen unterliegen 
dem Verfahren gemäß den Absätzen 2 bis 7:

1. Auflagen;
2. Bedingungen gemäß § 16 Absätze 2 und 3, § 18 Abs. 1 und 

§ 19 Absätze 1 und 5;
3. Entscheidungen über die Sperrung von Installationsan

lagen;
4. Zwangsgeldfestsetzungen;
5. Entscheidungen über die Umstellung öffentlicher Ver

sorgungsnetze, soweit der Betroffene Großabnehmer ge
mäß den Rechtsvorschriften über die Lieferung leitungs
gebundener Energieträger ist;

6. andere Entscheidungen gemäß dieser Verordnung: §12 
Abs. 4, § 13 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1, § 20 
Absätze 1 und 4, § 31 Abs. 1, § 39 Abs. 3, § 43, § 52 Ab
sätze 3 und 6.

(2) Die Entscheidungen gemäß Abs. 1 sind zu begründen 
und auszuhändigen oder zuzustellen; der von der Entschei
dung Betroffene ist davon zu unterrichten, daß er Beschwerde 
einlegen kann. Eine Begründung ist nicht erforderlich, wenn 
die Entscheidung mit dem Antrag übereinstimmt und nicht 
mit Auflagen oder Bedingungen verbunden ist; das gilt nicht 
für Entscheidungen gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2.

(3) Entscheidungen gemäß § 39 Abs. 3, § 52 Absätze 3 und 6 
sind, wenn nicht vorher möglich, mit der Fünfjahrplanurrg 
oder in Vorbereitung der Jahresvolkswirtschaftspläne zu tref
fen. Über Anträge von Bürgern, gesellschaftlichen Organisa
tionen und Vereinigungen ist innerhalb von 6 Wochen zu ent
scheiden; ist das nicht möglich, ist der voraussichtliche Zeit
punkt der Entscheidung schriftlich mitzuteilen.

(4) Entscheidungen zur Umstellung von Versorgungsnet
zen sind grundsätzlich 2 Jahre vor dem Beginn des Jahres 
der Umstellung zu treffen und, soweit nicht Abs. 1 Ziff. 5 
zutrifft, ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. Sie sind mit 
kürzerer Frist zulässig, wenn dafür volkswirtschaftlich wich
tige Gründe vorliegen.

(5) Entscheidungen zur Inbetriebnahme der Wärmeener
gie-Versorgungsanlagen außerhalb der Zeit der Heizbereit
schaft auf Antrag des Betreibers sind innerhalb von 6 Stun
den nach Zugang des Antrags beim Energiekombinat zu tref
fen.

(6) Energiewirtschaftliche Bescheide zur Begrenzung der 
Leistungsinanspruchnahme sind grundsätzlich bis zum
10. September für das Winterhalbjahr zu erlassen. Sie werden 
frühestens 2 Wochen nach dem Zugang wirksam.

(7) Uber die Zustimmung zu Arbeiten oder zur Errichtung 
oder wesentlichen Veränderung von Bauwerken im Bereich 
von Energiefortleitungsanlagen ist grundsätzlich innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang des Antrags zu entscheiden.

§68
Beschwerde

(1) Gegen Entscheidungen gemäß § 67 Abs. 1 ist die Be
schwerde zulässig. Sie ist schriftlich oder mündlich unter An
gabe der Gründe innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach 
Zugang der Entscheidung bei dem Organ, das entschieden 
hat, einzulegen.

(2) Uber die Beschwerdes ist innerhalb einer Frist von 
2 Wochen nach ihrem Zugang zu entscheiden. Wird der Be
schwerde nicht oder nicht im vollen Umfang stattgegeben, 
ist sie bis zum Ablauf dieser Frist dem Generaldirektor des 
Energiekombinats oder dem Leiter des übergeordneten Or

gans zur endgültigen Entscheidung vorzulegen. Dieser ent
scheidet innerhalb von 4 Wochen. Der Beschwerdeführer ist 
von der Abgabe zu unterrichten. Kann die Entscheidung in
nerhalb dieser Fristen nicht getroffen werden, ist dem Be
schwerdeführer ein begründeter Zwischenbescheid zu geben 
und darin der voraussichtliche Entscheidungstermin zu nen
nen.

(3) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, ausgenom
men
1. Beschwerden gegen Auflagen und Bedingungen gemäß 

§ 16 Abs. 3, § 18 Abs. 1, § 19 oder § 42 und gegen die Sper
rung der Installationsanlage;

2. Beschwerden gegen Auflagen der Staatlichen Energie
inspektion oder der anderen Kontrollorgane, soweit das 
im Auflagebescheid ausdrücklich festgelegt ist.

(4) Entscheidungen des Ministers für Kohle und Energie 
sind endgültig und unterliegen nicht der Beschwerde.

§69
Ubergangsregelungen

(1) Einwilligungen und Zustimmungen zugunsten von Bür
gern, gesellschaftlichen Organisationen und Vereinigungen, 
die auf Grund vorher geltender Rechtsvorschriften erteilt 
wurden, dürfen ohne deren Antrag nur in Fällen des § 20 
Abs. 1 Ziff. 3 oder des § 43 Abs. 1 aufgehoben oder geändert 
werden.

(2) Andere Entscheidungen, die auf Grund vorher geltender 
Rechtsvorschriften getroffen wurden und an Schriftform ge
bunden waren, behalten im Rahmen der in ihnen festgeleg
ten Geltungsdauer ihre Gültigkeit. Sie unterliegen bei nach
träglichen Auflagen und Änderungen nunmehr dieser Ver
ordnung.

(3) Anträge auf Entscheidung, die vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung gestellt wurden und an Schriftform ge
bunden waren, behalten ihre Wirksamkeit. Soweit das erfor
derlich ist, können die Antragsteller aufgefordert werden, 
ihre Anträge zu vervollständigen; bis zur Vervollständigung 
ruht die Bearbeitungsfrist.

(4) Die Rechte des Energiekombinats zur Mitnutzung von 
Grundstücken und Bauwerken für Energiefortleitungsan
lagen und zur Einhaltung von Nutzungsbedingungen auf 
Grundstücken und an Bauwerken sowie die dem entsprechen
den Pflichten der Rechtsträger, Eigentümer, Verfügungsbe
rechtigten und Nutzungsberechtigten, die auf Grund vorher 
geltender Rechtsvorschriften begründet wurden, bleiben 
bestehen und unterliegen nunmehr den Vorschriften dieser 
Verordnung.

Schlußbestimmungen
§70

(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung 
werden vom Leiter der Zentralen Energiekommission oder 
vom Minister für Kohle und Energie erlassen.

(2) Zur Planung und Plandurchführung, zum Energieein
satz, zu Energieanlagen und zu ökonomischen Sanktionen 
können vom Minister für Kohle und Energie oder vom Leiter 
der Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwendung beim Mini
sterrat verbindliche methodische Bestimmungen erlassen 
werden.

§71
(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1988 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. Verordnung vom 30. Oktober 1980 über die Energiewirt
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik — 
Energieverordnung — (GBl. I Nr. 33 S. 321),

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 10. November 1980 
zur Energieverordnung — Leitung/Planung/Plandurch- 
führung - (GBl. I Nr. 33 S. 330),


